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Anhang 2 zu Anlage 3: Preisanpassungsmechanismus P3 

 

(1) "Preisanpassungsmechanismus P3 

a) Die Vertragsparteien verpflichten sich, darauf hinzuwirken, dass der TK je Quartal für nicht 

mehr als 60% der per Teilnehmerverzeichnis (TVZ) bewilligten Versicherten eine 

Chronikerpauschale (P3) in Höhe von 25 EUR in Rechnung gestellt wird. Dies entspricht 

einem Zielwert in Höhe von 15 EUR je Teilnehmer („Zielwert Chronikerpauschale“). Wird 

der angestrebte Zielwert überschritten, wird der Preis der P3Bund ab dem 01.01.2021 

automatisch nach folgender Formel abgesenkt. Dabei ist der Fall definiert über die 

eindeutige Kombination aus lebenslanger Arztnummer (Betreuarzt), Versichertennummer 

und Leistungsquartal. Die Formel gilt kumuliert für alle Regionen des TK-Bundvertrags. 

 
15 𝐸𝑈𝑅

(
∑𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑃3𝑄1−𝑄3 20  

(∑𝑇𝑒𝑖𝑙𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑟𝑄1−𝑄3 20 )
 )

=  𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑛𝑒𝑢 𝑎𝑏 𝑄1 21 

 

b) Das Überprüfen der Zielwerterreichung und Preisanpassungsmechanismus werden 

quartalsweise kontinuierlich fortgeführt, erstmalig zum Q2 21 (Qn). Um die 

Zielwerterreichung zu überprüfen werden dann jeweils 4 Quartale herangezogen. 

 
15 𝐸𝑈𝑅

(
∑𝐹ä𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑃3 𝑖𝑛 𝑄𝑛−2 𝑏𝑖𝑠 𝑄𝑛−5

(∑𝑇𝑒𝑖𝑙𝑛𝑒ℎ𝑚𝑒𝑟 𝑄𝑛−2 𝑏𝑖𝑠 𝑄𝑛−5)
 )

=  𝑃𝑟𝑒𝑖𝑠𝑛𝑒𝑢 𝑎𝑏 𝑄𝑛  

 

c) Der Beirat kann beschließen, dass alternativ das Honorarvolumen durch das Absenken 

anderer Honorarpositionen bzw. Änderungen an Abrechnungsregeln anderer 

Honorarpositionen refinanziert wird. 

d) Wird der angestrebte Zielwert unterschritten wird nach obenstehenden Formeln der Preis 

der P3Bund angehoben. Der Beirat kann eine alternative Verwendung dieses 

Vergütungsvolumens beschließen. 

e) Der Zielwert Chronikerpauschale wird durch den Beirat regelmäßig überprüft und 

entsprechend sich verändernder Morbidität angepasst.  

 

 

(2) Anpassung des Zielwertes zur Chronikerpauschale 

Einigen sich Hausärzteverband und TK nicht bis zum 30.06.2020 auf einen Modus zur 

regelmäßigen Überprüfung und Anpassung des Zielwertes Chronikerpauschale, beträgt der 

Zielwert Chronikerpauschale ab Quartal 1/2021 15,25 EUR je Teilnehmer, sofern die 

Altersentwicklung eine signifikant steigende Morbidität vermuten lässt. Lässt die 

Altersentwicklung eine signifikant sinkende Morbidität vermuten, wird der Zielwert auf 14,75 

EUR reduziert. Signifikant sind Änderungen des Durchschnittsalters der eingeschriebenen 

Teilnehmer um mindestens 1 Jahr bei einem Stichtagsvergleich, z. B. vom 01.10.19 zum 

01.10.20. 


